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nach Kenntnisnahme von einer Botschaft des Regierungsrates
vom 17. Januar 1930, :
erlifBt als Gesetz:
I. Artikel 8, Absatz 1, erhiilt folgende abgeinderte Fassung:
Der Mindestgehalt einer Arbeitslehrerin oder Hauswirt-

schaftslehrerin betridgt fiir Jede Jahreswochenstunde
Fr. 100.—.

II. Artikel 11, Ziffer 3, erhiilt folgenden Zusatz:

Uberdies erhalten die Primarschulgemeinden, die den Ar-
beitssehul- und Hauswirtschaftsunterricht in Jahreshalb-
tagen von drei Stunden durchfiihren, Stellenbeitrige fiir
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen, und zwar

bei einer Steuerkraft fiir die Lehrstelle

(Arbeits- und Hauswirtschaftslehrstellen nicht

eingerechnet) bis zu Fr. 900,000.—: Fr. 60.—

von mehr als Fr. 900,000.— bis Fr. 1.500,000.—: Fr. 50.—

prc Jahreshalbtag.

Wo besondere Verhiltnisse es rechtfertigen, konnen
ausnahmsweise aueh fiir Arbeits- und Hauswirtschafts-
schulen mit weniger als drei Unterrichtsstunden pro Jahres-
halblag Stellenbeitriige im Verhiltnis zu den vorstehenden
Ansitzen ausgerichtet werden.

III. Die Bestimmungen dieses Nachtragsgesetzes treten riick-
wirkend auf den 1. Mai 1930 in Anwendung.

B P P S N

XVIIl. Kanton Graubinden.

1. Fortbildungsschulen.

|. Kantonale Verordnung fiir die landwirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen des Kantons Graubiinden. (Vom 27. November 1930.)

Art. 1. Die Fortbildungsschulen schlieBen sich unmittelbar
an die Primarschule an. Sie haben unter tunlichster Beriick-
sichtigung und zweckmilliger Fortsetzung der daselbst erwor-
benen Kenntnisse die allgemeine und berufliche Ausbildung der
Jugend zu fordern.

Art. 2. Fiir die allgemeinen Fortbildungsschulen bleibt die
bisherige Verordnung mafBgebend, und fiir die beruflichen Fort-
bildungsschulen (gewerbliche, kaufminnische wund hauswirt-
schafiliche) gelten die besonderen eidgendssischen und kantona-
len Gesetze, Verordnungen und Beschliisse.

Art. 3. In Gemeinden mit vorwiegend biuerlicher Bevdlke-
rung sollen die Fortbildungsschulen durch entsprechende Aus-
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wahl des Stoffes in den allgemein bildenden Fichern und durch
Aufnahme von landwirtsehaftlichen Fichern in den Lehrplan
nach Moglichkeit zu beruflichen landwirtschaftlichen Fortbll-
dungsschulen gestaltet werden.

Art. 4. Der Unterricht soll heimatkundlich orientiert sein.
Er verfolgt das Ziel, die Anhinglichkeit an die Scholle zu stér-
ken und damit der Entvélkerung der Gebirgstiler nach Mog-
lichkeit zu steuern. Er schenkt deshalb der Charakterbildung
besondere Aufmerksamkeit.

Die Herausgabe guter, diesen Zielen dienender Lehrmittel
wird vom Kanton nach MaBgabe der vorhandenen Mittel sub-
ventioniert.

Art. 5. Als allgemein bildende Unterrichtsficher werden zur
Beriicksichticung empfohlen die Heimatkunde, und zwar nach
ihrer historischen und naturkundlichen Seite, Verfassungskunde
und Muttersprache in Verbindung mit Gesinnungsunterricht,
Rechnen.

Die Unterrichtsficher fiir die berufliche Ausbildung werden
im kantonalen Lehrplan fiir diese Art von Fortbildungssehulen
niaher bezeichnet.

Art. 6. Anzustreben sind auech Kurse und Vortrige, welche
den in den landwirtschaftlichen Fortbildungssehulen wihrend
des Winters behandelten Stoff erginzen und weiter ausbauen.
Sie werden in dhnlicher Weise wie die landwirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen subventioniert. KEin besonderes, vom Kleinen
Rat zu erlassendes Regulativ wird dariiber niihere Bestimmungen
aufstellen.

Art. 7. In Gemeinden, in denen landwirtschaftliche Fort-
bildungsschulen bestehen, soll die Errichtung von zweckmiBigen,
die verschiedenen Zweige der Landwirtsehaft beriicksichtigenden
Biicher- und Naturaliensammlungen angestrebt werden.

Art. 8. Um subventionsberechtigt zu sein, miissen die land-
wirtsechaftlichen Fortbildungsschulen in zwei oder drei Jahren
mindestens 180 Stunden, bei mindestens viereinhalb Stunden in
der Woche, umfassen.

Der Unterricht soll womoglich bei Tag erteilt werden.

Wo die Verhiltnisse es als ratsam erscheinen lassen, kann
der Unterricht auf eine Zeitdauer von wenigen Wochen be-
schrinkt werden; doch muB er in diesem Fall auf alle Werktage
sich erstrecken bei einer Unterrichtszeit von mindestens vierein-
halb Stunden pro Tag.

Art. 9. Die Errichtung von landwirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen ist den Gemeinden freigestellt. Wird aber die Errich-
tung beschlossen, so ist der Besuch der Schule obligatorisch. Es
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sind in diesem Falle zum Besuch der landwirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen alle aus der Primarschule entlassenen, in der
Gemeinde sich aufhaltenden Jiinglinge bis zum erfiillten 18. be-
ziehungsweise 19. Altersjahr verpflichtet. Midechen koénnen aus-
nahmsweise aufgenommen werden. Der Unterricht ist unent-
geltlich.

Vom Besuch der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen
sind Schiiler, welche eine Sekundarschule oder hohere Lehran-
stalt beziehungsweise eine andere Fortbildungsschule besuchen,
solange sie derselben als ordentliche Schiiler angehoren, dis-
pensiert.

Andererseits steht es im Ermessen des Schulrates, unter Ge-
nehmigung des Erziehungsdepartementes, Schiiler, die sich nicht
eignen oder deren Verhiltnisse den Besuch der Fortbildungs-
schule absolut nicht gestatten oder sehr erschweren, vom Besuch
der Fortbildungsschule ausnahmsweise ganz oder teilweise zu
befreien.

Art. 10. Die Entlassung aus der Schule erfolgt jeweilen nur
am Schlusse des Schuljahres. Ein vorzeitiger Austritt wird
auBer in Fillen im Sinne von Artikel 9 nur gestattet beim An-
tritt ;einer Lehre oder ‘einer Stelle auBerhalb des Gemeinde-
bannes oder bei Notfillen. Ein Wegfall derartiger Griinde wiih-
rend der Schuldauer verpflichtet zum Wiedereintritt.

Art. 11. Unentschuldigte Absenzen sind mit 50 Rappen pro
Unterrichtsstunde und Schiiler zu biiBen. Im iibrigen finden die
betreffenden Bestimmungen der kantonalen Schulordnung auf
die landwirtsehaftlichen Fortbildungsschulen sinngemiile An-
wendung.

Art. 12. Zur Heranbildung tiichtiger Lehrkriifte werden
Kurse veranstaltet, die vom Kanton subventioniert werden. Jeder
Lehrer an einer landwirtschaftlichen Fortbildungsschule ist ver-
pflichtet, wenigstens einen solchen Kurs zu besuchen, es sei denn,
dafl er sich iiber eine anderweitige zweckdienliche, vom kanto-
nalen Erziehungsdepartement als geniigend erachtete Vorbildung
fiir das von ihm zu lehrende Fach ausweisen kann.

Sollte es sich als notwendig erweisen, so ist der Kleine Rat
befugt, einen oder mehrere Wanderlehrer anzustellen, die nach
Bediirfnis an den einzelnen Schulen Unterricht zu erteilen hitten.

Der Unterricht an der Fortbildungsschule ist den Lehrern
mit wenigstens Fr. 5.— fiir die Unterrichtsstunde zu entschidigen.

Art. 13. Der Kanton iibernimmt die Hilfte der nach Abzug
der Bundessubvention verbleibenden Auslagen der Gemeinden
fiir den einzelnen Kurs,: wobei indessen Lokalmiete, Heizung
und Licht, sowie Mobiliaranschaffungen nicht anrechenbar sind.
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In der Regel werden nur solche Schulen subventioniert, die
mindestens fiinf Schiiler aufweisen; dabei zidhlen freiwillige
Schiiler iiber 18 beziehungsweise 19 Jahren doppelt.

Wenn in der gleichen Gemeinde neben der landwirtschaft-
lichen Fortbildungssechule aueh eine allgemeine Fortbildungs-
schule im Sinne der Verordnung vom 29. Mai 1901 und 22. Ok-
tober 1924 besteht, wird seitens des Kantons nur die erstere sub-
ventioniert.

Art. 14. Spitestens anfangs August jedes Jahres ist dem
kantonalen Erziehungsdepartement auf besonderem Formular
zweifach das Budget fiir den kommenden Schulkurs einzurei-
chen und spitestens zwei Monate nach Beendigung des letzteren
dreifach wund auf besonderem Formular die Jahresrechnung
nebst allen Belegen.

Das Erziehungsdepartement ist fiir die Weiterleitung von
Budget und Jahresrechnung zur Erlangung der Bundessubven-
tion besorgt.

Art. 15. Die unmittelbare Leitung und Beaufsichtigung der
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen steht dem Gemeinde-
schulrat zu; in Fortbildungsschulen, bei welchen sich mehrere
Gemeinden zusammengeschlossen haben, einem besonderen aus
Angehorigen derselben zusammengesetzten Schulrat.

Fiir Fortbildungsschulen, die nur einer oder mehreren Frak-
tionen einer Gemeinde dienen, ist ebenfalls die Bestellung eines
besonderen Schulrates durch die beteiligten Korporationen zu-
ldssig.

Art. 16. Der Schulrat besorgt die Wahl der Lehrer, das Rech-
nungswesen, die Kontrolle der Bibliothek und der Sammlungen
der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen.

Er bespricht, nach MaBgabe des kantonalen Lehrplanes, mit
den Lehrern die Auswahl der Ficher und des Stoffes und macht
es sich zur Pflicht, den Unterrieht 6fters zu besuchen und Lehrer
und Schiiler in ihren Bestrebungen zu unterstiitzen.

Art. 17. Die landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen unter-
stehen der Oberaufsicht des Kleinen Rates und seiner Aufsichts-
crgane.

Es finden auch auf sie die fiir alle 6ffentlichen Schulen gel-
tenden Verfassungsbestimmungen und, soweit sie in Betracht
kommen konnen, die Vorschriften der kantonalen Schulgesetz-
gebung Anwendung.

Art. 18. Diese Verordnung tritt mit ihrer Annahme durch
den GroBen Rat in Kraft, und zwar mit Riickwirkung auf das
Schuljahr 1930/31.
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2. Lehrerschaft aller Stufen.

2. Aus: Gehaltsliste fiir die Kantonsschullehrer, die kantonalen Be-
amten und Angestellten. (Vom 30. Mai 1930.)

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Der Beamte und Angestellte hat sich durch sein Ver-
halten in und auBer Dienst der Achtung und des Vertrauens
wiirdig zu erweisen, die seine amtliche Stellung erfordert.

Dem Beamten und Angestellten wird gegeniiber Vorgesetzten,
Mitbeamten und Untergebenen ein hofliches und taktvolles Be-
nehmen zur Pflicht gemacht. Diese Pflicht liegt ihm auch im
dienstlichen Verkehr mit dem Publikum ob.

Der Beamte und Angestellte ist zur Verschwiegenheit iiber
dienstliche Angelegenheiten verpflichtet, die nach ihrer Natur oder
gemiB besonderer Vorschrift geheim zu halten sind. Die Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit bleibt nach Auflosung des Dienstver-
héltnisses bestehen.

Art. 2. Beamte und Angestellte, die dem Staatsdienst ihre volle
Tatigkeit zu widmen haben, diirfen, ohne Bewilligung des Depar-
tementschefs und in wichtigen Féllen des Kleinen Rates, weder
eine andere besoldete Stelle bekleiden, noch einen Nebenberuf oder
zeitraubende Nebenarbeiten betreiben.

Ergeben sich Ubelstinde, so kann eine bereits erteilte Bewilli-
gung zuriickgezogen werden. :

Art. 3. Jeder Beamte und Angestellte ist verpflichtet, auch
auller der vorgeschriebenen Arbeitszeit, sofern es notig ist, sich
seinen Amtspflichten zu widmen, sowie fiir abwesende Beamte oder
Angestellte soweit moglich einzutreten, ohne Anspruch auf Ent-
schiadigung. Immerhin soll die Inanspruchnahme nicht iiber einen
Monat dauern.

Art. 4. Bei Neuwahlen soll die Behdrde in der Regel den
Minimalansatz als Besoldung festsetzen. Sie kann jedoch tiichtige
Leistungen in fritherer Amtsstellung, hervorragende Fihigkeiten
und ortliche Lebensverhiltnisse angemessen beriicksichtigen.

Art. 5. Die Amtsdauer betrigt in der Regel drei Jahre.

Bei Beginn einer neuen Amtsdauer wird der Kleine Rat die
Besoldungen gleichméBig erhohen in der Weise, daBl nach fiinfzehn
Dienstjahren in der Regel das Maximum erreicht wird.

Zugunsten ausgezeichneter Krifte kann der Kleine Rat aus-
nahmsweise groBere Aufbesserungen eintreten lassen.

Der Kleine Rat kann bei ungeniigender Leistung oder Eignung
von Beamten und Angestellten von der Besoldungserhohung ganz
oder teilweise absehen, das bisherige Gehalt kiirzen, die Versetzung
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in ein anderes oder in das provisorische Dienstverhiltnis verfiigen
oder andere notwendig erscheinende MaBnahmen treffen.

Art. 6. Die Besoldungen werden monatlich ausgerichtet.

Kantonsschule.

Art. 7. Die wochentliche Stundenzahl fiir die Lehrstelle soll
in der Regel nicht mehr als 30 betragen.

Art. 8. Sollte ein Lehrer auf kiirzere Zeit oder selbst bis auf
eine Zeitdauer von zwei Monaten wegen Krankheit verhindert sein,
seinem Lehramte vorzustehen, so kann die Erziehungskommission
dessen Fiacher nach ihrem Ermessen auf die iibrigen Lehrer ver-
teilen. Dieselben haben sich einer solchen Anordnung zu unter-
ziehen. Sie konnen hiefiir keine besondere Entschidigung bean-
. spruchen, sofern die Stellvertretung nur einen Monat dauert.

Art. 9. Uberstunden, die iiber das in §§ 7 und 8 festgesetzte MaB
hinausgehen, werden mit Fr. 5.— per Unterrichtsstunde entschidigt.

Urlaub, Militirdienst, Krankheit,

Art. 14. Jeder Beamte und stindige Angestellte bis und mit
sechs Dienstjahren hat Anspruch auf einen jahrlichen Urlaub von
vierzehn Tagen, derjenige mit iiber sechs Dienstjahren einen
solchen von drei Wochen. Uber dessen Antritt trifft die vorgesetzte
Behorde die notigen Anordnungen. Gesuche um léingeren Urlaub
sind beim Kleinen Rat anzubringen.

Abweichende gesetzliche Bestimmungen bleiben vorbehalten.

Art. 15. Bei Dienstaussetzungen wegen Militdrdienst, den der
Beamte nach der Militdrorganisation zu leisten verhalten werden
kann, hat er Anspruch -auf die ganze Besoldung. Der Anspruch
kann gekiirzt oder entzogen werden:

a) wenn der Beamte den Militirdienst freiwillig oder straf-
weise leistet;

b) wenn sich aus den niheren Umstinden ergibt, daB der
Kanton dureh .die Auszahlung der vollen Besoldung miB-
brauchlich in Anspruch genommen wird.

Uber die vorgenannten Ausnahmen entscheidet das Finanz-
departement im Benehmen mit dem zustindigen Departement.

Art. 16. Bei Krankheit haben die Beamten oder Angestellten
Anspruch auf den Fortbezug der Besoldung fiir die Dauer von
sechs Monaten.

~ Dauert die Krankheit eines Beamten linger als sechs Monate,
so hat der Kleine Rat dariiber zu entscheiden, ob ein Betrag noch
weiterhin ausgerichtet werden soll.
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Freie Slation.

Art. 17. Bei allen einzelnen Beamten und Angestellten, die
neben einem festen Gehalt noch freie Station haben, bezieht sich
dieses Recht nur auf ihre eigene Person und besteht in freier
Wohnung, Kost, Beleuchtung und Heizung.

Art. 18. Wo jedoch Ehepaare im Dienste des Kantons stehen
mit freier Station fiir sich und ihre Familien, erstreckt sich die
freie Station, gegenteilige Bestimmungen vorbehalten, auch auf
die unerwachsenen Kinder. Erwachsene Kinder und andere Fami-
lienangehorige genieBen freie Station nur, wenn sie mit Zustim-
mug des Kleinen Rates ihre Kriifte ausschlieBlich im Dienste der-
selben Anstalt verwenden wie das Ehepaar.

Art. 19. Fir alle itbrigen Personen, die in der beziiglichen
Beamtenfamilie leben, sind folgende Entschidigungen der betref-
fenden Anstalts- oder der Standeskasse zu entrichten:

a) fiir Verwandte und Bekannte, die sich mehr als zwei Tage
in der Anstalt auf Besuch aufhalten, Fr. 5.— per Tag und
per Person;

b) fiir Dienstboten und voriibergehend Angestellte, sowie fiir
erwachsene Kinder, die nicht in der Anstalt Anstellung
haben, Fr. 3.— per Tag und Person.

Art. 20. Wo auBerordentliche Verhaltnisse vorliegen, bestimmt
notigenfalls der Kleine Rat von Fall zu Fall, welche Ausdehnung
der freien Station zukommen und welche Entschidigung hiefiir an
die betreffende Anstalts- respektive die Standeskasse geleistet
werden soll.

Ubergangsbestimmungen.

Art. 21. Diese Gehaltsliste tritt durch Annahme des Grofien
Rates mit Wirkung ab 1. Januar 1930 in Kraft.

Art. 22. Im Zusammenhang mit der Reorganisation der kan-
tonalen Verwaltung, die eine Voraussetzung fiir die Revision der
Gehaltsliste bildet, ist der Kleine Rat erméchtigt, bei der Pensio-
nierung von Beamten eine hohere als die wirkliche Zahl der Dienst-
jahre in Anrechnung zu bringen und den Unterschied in der
Pension zu Lasten der kantonalen Verwaltung zu iibernehmen, wo
die Neubesetzung einer wichtigen Beamtfung im Interesse des
Kantons gegeben erscheint und Billigkeitsgriinde fiir einen solchen
Ausgleich sprechen.

I1. Gehaltsliste.
Plantahof. Fr.

Direktor (nebst freier Station fiir sich und Familie) 6000—8000
Lehrer (nebst freier Station oder Fr. 2000.— nach
Wahl) bR RN R Sl < e 5000—7000
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Gartner und Lehrer fiir Obst- und Gemiisebau (nebst
freier Station oder Fr. 2000.— nach Wahl)

Erziehungs- und Sanitdtsdepartement.

a) Kantonsschule.
Lehrer

Der Rektor der Kantonsschule erhidlt eine Zu-
lage von Fr. 1500.—, der Seminardirektor eine solche
von Fr. 1100.—, der Konrektor Fr. 900.— und der
Bibliothekar Fr. 600.—.

Arbeitslehrerin an der Musterschule pro Jahres-
stunde e L
b) Konvikt.
Konvikthalter (nebst freier Station)
Konviktaufseher (nebst freier Station)

¢) Lebensmittelkontrolle.
Kantonschemiker (inklusive Fr. 1000.— als Entschi-
digung fiir Tatigkeit an der Kantonsschule)

o

XIX. Kanton Aargau.
1. Fortbildungsschulen.

I. Reglement fiir die Inspektion der kaufménnischen
schulen. (Vom 27. Februar 1930.)

2. Verschiedenes.

Fr.
4500— 63500

7500—10000

150— 170

4000— 5000
3000— 4500

10000—12000

Fortbildungs-

2. Verordnung betreffend das aargauische Archivwesen. (Vom 31. Mai

1930.)

N P N NN N N NP AP

XX. Kanton Thurgau.

Lehrerschaft aller Stufen.

I. Reglement fiir die Priifung der Bewerber um das thurgauische

Sekundarlehrer-Patent. (Vom 27. Mai 1930.)

1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Alljahrlich im Herbst und bei vorhandenem Bediirfnis
auch im Fruihling findet auf Verfiigung des Erziehungsdeparte-
ments eine Priifung fiir Kandidaten des thurgauischen Sekundar-
lehramtes statt. Die Priifung wird drei bis vier Weochen vorher in
den thurgauischen Tagesblittern und in der Schweizerischen

Lehrerzeitung ausgeschrieben.



	Kanton Graubünden

